
Wie komplex die rechtlichen 
Gegebenheiten zwischen der 
Kunstfreiheit und dem Urhe-
berrecht sein können, lässt 
sich an der über 20 Jahre an-
dauernden juristischen Aus-
einandersetzung zwischen 
der Band Kraftwerk und 
dem Musik-Produzenten 
Moses Pelham ablesen, 

der sich unter dem Begriff 
„Metall auf Metall-Prozess“ 
nicht nur in Juristen-Kreisen 
einer hohen Bekanntheit 
erfreut. Dieser Prozess ist 
noch immer nicht beendet, 
aber einige zwischenzeit-
lich ergangene Entschei-
dungen des Europäischen 
Gerichtshofes sowie des 
Bundesgerichtshofes haben 
Eingang in andere juristische 
Auseinandersetzungen ähn-
licher Natur gefunden. 

feld-schmiede.com vs. dpa

Nachdem EuGH und BGH 
in der Rechtssache Metall 
auf Metall (BGH, Az.: I ZR 
115; EuGH, Az.: C-476/17) 
entschieden hatten, dass die 
deutsche Regelung zur frei-
en Benutzung in § 24 UrhG 
unionsrechtswidrig sei, ist 
nun ein erstes bekanntge-
wordenes instanzgericht-
liches Urteil zur Zukunft des 
Rechtsinstituts der freien 

Benutzung ergangen. Die 
Nachrichtenagentur dpa 
hatte den Online-Textilhänd-
ler feld-schmiede.com mit 
Sitz in Schwetzingen we-
gen unzulässiger Nutzung 
einer Fotografie verklagt. 
Die Hamburger Kanzlei 
Slopek Vonau vertrat den 
Online-Textilhändler David 

Hofschneider in der Vertei-
digung seiner künstlerischen 
Freiheit – mit Erfolg. 

Die 8. Zivilkammer des 
Landgerichts Hamburg, 
die für das Urheber- und IT-
Recht zuständig ist, hat un-
ter Vorsitz des Vorsitzenden 
Richters Dr. Benjamin Kor-
te in der Berufungsinstanz 
entschieden, dass § 24 UrhG 
jedenfalls in Bezug auf 
Lichtbilder auch weiterhin 
Anwendung finde (Az.: 308 
S 6/18). Der Schranken-Ka-
talog des Unionsrechts, auf 
den sich die Entscheidungen 
des BGH und EuGH stüt-
zen, finde auf dieses deut-
sche Leistungsschutzrecht 
im Hinblick auf Lichtbilder 
keine Anwendung. Die Nut-
zung der durch die Fotogra-
fie inspirierten Zeichnung 
sei daher erlaubt. Die dpa 
hatte die Kanzlei DLA Pi-
per UK LLP aus Hamburg 
engagiert. 

LG-Entscheidung sorgt 
für Rechtssicherheit und 
künstlerischen Freiraum

Die Expertin für Urheber-
Recht Dr. Eva Vonau er-
läutert zum Hintergrund der 
Entscheidung: „Der EuGH 
hatte in seiner Entscheidung 
‚Metall auf Metall‘ erklärt, 
dass die deutsche Regelung 
zur freien Benutzung in § 24 
UrhG nicht mit Unionsrecht 
vereinbar sei. Das Unions-
recht sieht nur einen Katalog 
fester Schranken des Urhe-
berrechts vor. Der EuGH sah 
den deutschen § 24 UrhG 
als flexible Schranken-
Regelung an, der über die 
europäischen Schranken-
Regelungen in unzulässigem 
Maße hinausgehe. Der BGH 
ist dieser Entscheidung in 
seinem neuesten ‚Metall auf 
Metall‘-Urteil gefolgt. 

Dies sorgte für erhebliche 
Unsicherheit in Bezug auf 
die urheberrechtliche Nut-
zungsfreiheit in Deutsch-
land. Das deutsche UrhG 
sieht keine weitere Ein-
schränkungsmöglichkeit des 
Urheberrechts für die Bear-
beitung von Werken Dritter 
vor. 

Eine der amerikanischen 
‚fair use‘-Regelung entspre-
chende Einschränkungs-
möglichkeit gewährt weder 
das deutsche noch das eu-
ropäische Urheberrecht. Die 
jahrzehntelang praktizierte 
Rechtsprechung des BGH 

zu den Anforderungen an 
eine freie Benutzung nach 
§ 24 UrhG, insbesondere 
hinsichtlich des erforder-
lichen Abstands zwischen 
neuem und altem Werk, 
schien durch das Urteil des 
EuGH überholt.

Die Entscheidungen warfen 
folglich die Frage auf, ob 
es Künstlern aus urheber-
rechtlicher Sicht überhaupt 
noch möglich ist, von ande-
ren Werken inspirierte neue 
Werke zu schaffen. Das Ur-
teil des LG Hamburg schafft 
insoweit Rechtssicherheit 
und künstlerischen Frei-
raum.“ (ps)
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Kunstfreiheit versus Urheberrecht –
Slopek Vonau erstreiten richtungsweisendes Urteil am Landgericht Hamburg

Dr. Eva Vonau erläutert die 
Auswirkungen des „Metall 
auf Metall-Prozesses“ (Foto: 
Slopek Vonau)



2

Nr. 1467, Woche 24, 12. Juni 2020
       DER 

TITELSCHUTZ 
             ANZEIGER

Die 20 neuen Titel

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in Anspruch 
für:

Väter allein zu Haus: Timo
Väter allein zu Haus: Andreas

in allen Wortverbindungen, Schreib- bzw. Darstellungsweisen und graphi-
schen Gestaltungen für alle Medien.

Bavaria Fiction GmbH 
Bavariafilmplatz 7, 82031 Geiselgasteig
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Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehme ich Titelschutz in Anspruch 
für:

Mentaler Gipfelstürmer

in allen Schreibweisen und Darstellungsformen.

Ute Bienkowski 
Von-Westerburg-Straße 11, 50321 Brühl

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in Anspruch 
für:

Kinderleicht anlegen für Angsthasen

in allen Schreibweisen, Darstellungsformen und Wortverbindungen, für 
alle Medien, insbesondere Druckerzeugnisse, Hörfunk, Fernsehen, Film und 
elektronische Medien, einschließlich Multimedia-Anwendungen (Online- 
und Offline-Dienste).

Reintgen Konzepte GmbH 
Langemarckweg 31a, 51465 Bergisch Gladbach Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in Anspruch 

für:

Die Festspiele der Reality-Stars –
 Wer ist die hellste Kerze?

in allen Schreibweisen, Darstellungsformen und Wortverbindungen, für 
alle Medien, insbesondere Druckerzeugnisse, Hörfunk, Fernsehen, Film und 
elektronische Medien einschließlich Multimedia-Anwendungen (Online- 
und Offline-Dienste).

ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbH 
Medienallee 7, 85774 Unterföhring

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in Anspruch 
für:

Teatro Coronato Weilheim i. OB

in allen Schreibweisen und Darstellungsformen.

Rechtsanwälte Dr. Kuntze Mayer & Beyer 
Kaiserplatz 7, 80803 München

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir für einen Mandanten 
Titelschutz in Anspruch für:

THOR THORA THORIUM

in allen Schreibweisen und Darstellungsformen.

TCI Rechtsanwälte München PartGmbB 
Martiusstraße 5, 80802 München

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehme ich für einen Mandanten 
Titelschutz in Anspruch für:

Nicht der Anfang, nicht das Ende

in allen Schreibweisen, Darstellungsformen und Wortverbindungen für alle 
Medien und sonstigen Werkarten, insbesondere für Druckereierzeugnisse, 
Fernsehen, Film, Hörfunk, Datenträger aller Art, elektronische und digitale 
Medien und Netzwerke sowie Softwareerzeugnisse.

Rechtsanwalt Dr. Patrick Baronikians
Hofstetter, Schurack & Partner 
Balanstraße 57, 81541 München

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehmen wir Titelschutz in Anspruch 
für:

Inga Lindström – Das gestohlene Herz
Inga Lindström – Das Haus
Inga Lindström – Geliebter Sven
Inga Lindström – Der schönste Ort der Welt
Inga Lindström – Wilde Zeiten

in allen Wortverbindungen, Schreib- bzw. Darstellungsweisen und graphi-
schen Gestaltungen für alle Medien.

Bavaria Fiction GmbH 
Bavariafilmplatz 7, 82031 Geiselgasteig

Unter Hinweis auf § 5 Abs. 3 MarkenG nehme ich für eine Mandantin Titel-
schutz in Anspruch für:

Doctors
Der Familienarzt
Die Familienärztin
Praxis Impulse
Hausärztliche Praxis
Doctors Today
Doctors Home

in allen Schreibweisen und Darstellungsformen.

Rechtsanwalt und Notar
Prof. Dr. Christian Russ 
Bahnhofstraße 67, 65185 Wiesbaden


